
Das Deutsche Grundgesetz

Artikel 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung al-
ler staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu un-
verletzlichen und unveräußerlichen Menschen-
rechten als Grundlage jeder menschlichen
Gemeinschaft, des Friedens und der
Gerechtigkeit in der Welt.

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Recht-
sprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Der Staat und alle,
die für ihn arbeiten,,

müssen sich an die Grund-
rechte halten und dürfen

die Rechte von nieman-
dem verletzen



Das Deutsche Grundgesetz

Artikel 2

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte
anderer verletzt und nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz

verstößt.

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der

Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur
auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.



Das Deutsche Grundgesetz

Artikel 3

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Ab-
stammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat
und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung
benachteiligt werden.




